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(57) Eine Arbeitsstelle einer Textilmaschine (1), ins-
besondere eine Spinnstelle einer Spinnmaschine, weist
eine Vielzahl von faserführenden Arbeitsorganen (5, 6,
7, 8, 10, 11, 12, 14, 17, 23, 24) auf. Die Vielzahl von
faserführenden Arbeitsorganen (5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14,
17, 23, 24) ist in wenigstens zwei Gruppen unterteilt und
die Arbeitsstelle (2) weist wenigstens einen ersten Ar-
beitsstellenteil (2a), an welchem eine erste Gruppe der
faserführenden Arbeitsorgane (5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14,
17, 23, 24) angeordnet ist, und wenigstens einen zweiten
Arbeitsstellenteil (2b), an welchem eine zweite Gruppe
der faserführenden Arbeitsorgane (5, 6, 7, 8, 10, 11, 12,
14, 17, 23, 24) angeordnet ist, auf. Der zweite Arbeits-
stellenteil (2b) ist relativ zu dem ersten Arbeitsstellenteil
(2a) bewegbar, insbesondere verschwenkbar an der Ar-
beitsstelle (2) angeordnet und/oder der zweite Arbeits-
stellenteil (2b) ist abnehmbar an der Arbeitsstelle (2) an-
geordnet. Ein pneumatisches Fadenspeicherorgan (17),
insbesondere ein Fadenspeicherrohr, für eine solche Ar-
beitsstelle (2) einer Textilmaschine (1), insbesondere ei-
ne Spinnstelle einer Spinnmaschine, zum temporären
Aufnehmen eines Fadens (9) weist einen zumindest
zweiteiligen Aufbau mit einem ersten Fadenspeicherab-
schnitt (17a) und einem zweiten Fadenspeicherabschnitt
(17b) auf, welche an einer Trennstelle (18) miteinander
verbunden sind. Eine Textilmaschine (1), insbesondere
eine Spinnmaschine, weist eine Vielzahl von solchen Ar-
beitsstellen und/oder und ein solches Fadenspeicheror-

gan (17) auf.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Arbeits-
stelle einer Textilmaschine, insbesondere eine Spinn-
stelle einer Spinnmaschine, mit einer Vielzahl von faser-
führenden Arbeitsorganen sowie ein pneumatisches Fa-
denspeicherorgan für eine Arbeitsstelle einer Textilma-
schine, insbesondere eine Spinnstelle einer Spinnma-
schine, zum temporären Aufnehmen eines Fadens. Wei-
terhin betrifft die Erfindung eine entsprechende Textil-
maschine.
[0002] Textilmaschinen mit einer Vielzahl von Arbeits-
stellen sowie Arbeitsstellen von Textilmaschinen mit fa-
serführenden Arbeitsorganen sind im Stand der Technik
in verschiedenen Ausführungen bekannt geworden. Üb-
licherweise werden dabei die einzelnen Arbeitsorgane
mittels verschiedener Halterungen an einer Wand eines
Gestells der Textilmaschine befestigt. Ein Gestell für eine
solche Textilmaschine ist beispielsweise in der DE 10
2006 034 228 A1 beschrieben. Die Montage der Arbeits-
stelle bzw. der Textilmaschine am Aufstellort ist dabei
mit einem hohen Zeitaufwand verbunden. Ebenso ist die
Wartung einzelner Arbeitsorgane mit einem hohen Zeit-
aufwand verbunden, was zu unerwünschten Stillstands-
zeiten der Arbeitsstelle oder sogar der Textilmaschine
führen kann.
[0003] Ebenso sind pneumatische Fadenspeicheror-
gane für Textilmaschinen bekannt. Diese werden sowohl
bei Spinnmaschinen wie Rotor-, Ring-, oder Luftspinn-
maschinen eingesetzt als auch bei weiteren Textilma-
schinen wie Spulmaschinen, um verschiedene Arbeits-
oder Wartungsvorgänge vornehmen zu können, bei wel-
chen ein Faden gehalten oder zwischengespeichert wer-
den muss. Beispielsweise können derartige pneumati-
sche Fadenspeicherorgane eingesetzt werden, um wäh-
rend des Arbeitsprozesses der Textilmaschine die Fa-
denspannung konstant zu halten oder im Anspinnpro-
zess bei Rotorspinnmaschinen, um während der Mani-
pulation mit verschiedenen Anspinnorganen jeweils eine
benötigte Fadenlänge bereitzuhalten und freigeben zu
können. Die Fadenspeicherorgane erfassen den Faden
durch einen angelegten Saugluftstrom und nehmen die
jeweils benötigte Fadenmenge in sich auf. Da oftmals
vergleichsweise große Fadenmengen zwischengespei-
chert werden müssen, weisen derartige Fadenspeicher-
organe eine vergleichsweise große Länge auf. Die Mon-
tage der Arbeitsstellen der Textilmaschine mit den Fa-
denspeicherorganen ist daher oftmals aufwändig.
[0004] Um eine kürzere Baulänge zu erreichen, sind
Fadenspeicherorgane bekannt geworden, welche eine
Fadenspeicherkammer beinhalten, in der der Faden in
mehreren nebeneinanderliegenden Schleifen auf einer
Siebfläche abgelegt wird. Ein solches Fadenspeicheror-
gan ist beispielsweise in der DE 38 25 327 C2 gezeigt.
Nachteilig bei derartigen Fadenspeichervorrichtungen
ist es jedoch, dass es zu Verhakungen der einzelnen
nebeneinanderliegenden Fadenschleifen kommen
kann, so dass die gespeicherte Fadenmenge nicht

schnell genug wieder freigegeben werden kann, wenn
dies erforderlich ist. Zudem weisen derartige Fadenspei-
cherorgane einen vergleichsweise komplexen Aufbau
auf und erfordern somit ebenfalls einen hohen Monta-
geaufwand an der Textilmaschine. Daneben kann auch
die Reinigung der Fadenspeicherorgane erschwert sein.
[0005] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es da-
her, eine Arbeitsstelle einer Textilmaschine sowie ein
pneumatisches Fadenspeicherorgan vorzuschlagen,
welche die Montage und die Wartung der Arbeitsstelle
vereinfachen. Weiterhin soll eine entsprechende Textil-
maschine vorgeschlagen werden.
[0006] Die Aufgabe wird gelöst mit den Merkmalen der
unabhängigen Ansprüche.
[0007] Eine Arbeitsstelle einer Textilmaschine, insbe-
sondere eine Spinnstelle einer Spinnmaschine, weist ei-
ne Vielzahl von faserführenden Arbeitsorganen auf. Un-
ter faserführenden Arbeitsorganen werden dabei im
Rahmen der vorliegenden Anmeldung sämtliche Arbeits-
organe verstanden, welche in irgendeiner Form Fasern
in Form von Fasermaterial oder in Form eines bereits
produzierten Fadens handhaben. Bei einer Spinnma-
schine können dies beispielsweise eine Speisewalze, ei-
ne Auflösevorrichtung, ein Spinnelement, eine Abzugs-
vorrichtung, eine Paraffiniereinrichtung, eine Garnüber-
wachungseinrichtung mit einem Fadenwächter und/oder
einer Garnreinigungsvorrichtung, ein Fadenspannungs-
ausgleichsbügel, eine Spulwalze oder auch ein Faden-
speicherorgan sein. Dabei ist es nicht unbedingt erfor-
derlich, dass die hier als faserführende Arbeitsorgane
bezeichneten Arbeitsorgane den Faden bzw. die Fasern
auch tatsächlich berühren.
[0008] Die Vielzahl von faserführenden Arbeitsorga-
nen ist nun in wenigstens zwei Gruppen unterteilt und
die Arbeitsstelle weist wenigstens einen ersten Arbeits-
stellenteil auf, an welchem eine erste Gruppe der faser-
führenden Arbeitsorgane angeordnet ist, und wenigstens
einen zweiten Arbeitsstellenteil, an welchem eine zweite
Gruppe der faserführenden Arbeitsorgane angeordnet
ist. Der zweite Arbeitsstellenteil ist dabei relativ zu dem
ersten Arbeitsstellenteil bewegbar, insbesondere ver-
schwenkbar, an der Arbeitsstelle angeordnet und/oder
der zweite Arbeitsstellenteil ist abnehmbar an der Ar-
beitsstelle angeordnet.
[0009] Durch die Unterteilung der Arbeitsorgane in we-
nigstens zwei Gruppen wird in besonders günstiger Wei-
se eine umfangreiche Vormontage der beiden Arbeits-
stellenteile mit den ihnen jeweils zugeordneten Gruppen
von faserführenden Arbeitsorganen ermöglicht. Insbe-
sondere der zweite Arbeitsstellenteil kann dabei jeweils,
d.h. an jeder Arbeitsstelle der Textilmaschine, im Ganzen
an der Textilmaschine, insbesondere an einem Gestell
bzw. einem Gestellabschnitt der Textilmaschine, befes-
tigt werden. Die Montage am Aufstellort ist dadurch er-
leichtert.
[0010] Nach der ersten Ausführung der Erfindung ist
dabei der zweite Arbeitsstellenteil verschwenkbar ge-
genüber dem ersten Arbeitsstellenteil angeordnet. Durch
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eine solche Ausführung wird nicht nur die Montage der
Arbeitsorgane der Arbeitsstelle erleichtert, sondern es
ist auch in einfacher Weise eine Reinigung und Wartung
der Arbeitsstelle, insbesondere der hinter dem zweiten
Arbeitsstellenteil angeordneten Arbeitsorgane und sons-
tigen Bauteile der Textilmaschine, nach Verschwenken
des zweiten Arbeitsstellenteils möglich. Alternativ zu ei-
nem Verschwenken des zweiten Arbeitsstellenteils ge-
genüber dem ersten Arbeitsstellenteil ist es natürlich
auch denkbar, den zweiten Arbeitsstellenteil linear be-
weglich an dem ersten Arbeitsstellenteil anzuordnen.
[0011] Alternativ oder zusätzlich ist der zweite Arbeits-
stellenteil abnehmbar an der Arbeitsstelle angeordnet.
Unter dem Begriff "abnehmbar" wird dabei eine Ausfüh-
rung verstanden, die ein einfaches und schnelles Lösen
des zweiten Arbeitsstellenteils ermöglicht. Dies ermög-
licht es, im Falle eines Defekts eines Arbeitsorgans oder
eines Bauteils, den gesamten zweiten Arbeitsstellenteil
durch einen neuen zu ersetzen, wodurch die Produktion
unmittelbar nach dem Austausch wieder aufgenommen
werden kann. Der entnommene zweite Arbeitsstellenteil
kann dann in Ruhe instandgesetzt werden und später an
einer anderen Arbeitsstelle wieder angebracht werden,
was vorzugsweise durch ein einfaches Einhängen mög-
lich ist.
[0012] Vorzugsweise ist dabei der zweite Arbeitsstel-
lenteil ohne Werkzeug lösbar an der Arbeitsstelle ange-
ordnet. Es ist jedoch ebenso möglich, den zweiten Ar-
beitsstellenteil vorzugsweise mittels nur eines einzigen
Befestigungselements, beispielsweise einer Schraube,
an der Arbeitsstelle zu fixieren, um unerwünschte Bewe-
gungen beispielsweise durch Schwingungen der Bautei-
le und dgl. zu vermeiden.
[0013] Der erste Arbeitsstellenteil kann dabei entwe-
der direkt durch das Gestell bzw. einen Gestellabschnitt
der Textilmaschine gebildet sein, wobei die Arbeitsorga-
ne der ersten Gruppe dann direkt, ggf. mittels geeigneter
Halterungen, an dem Gestellabschnitt befestigt werden.
[0014] Ebenso ist es jedoch auch möglich, den ersten
Arbeitsstellenteil ebenfalls als eine vormontierbare Ein-
heit auszuführen, die im Ganzen an der Arbeitsstelle der
Textilmaschine, insbesondere an einem Gestell bzw. ei-
nem Gestellabschnitt der Textilmaschine, befestigt wer-
den kann. Es müssen somit zur Montage der Arbeitsstel-
le an der Textilmaschine nur noch der erste Arbeitsstel-
lenteil und der zweite Arbeitsstellenteil entweder mitein-
ander oder unabhängig voneinander an der Textilma-
schine befestigt werden.
[0015] Insbesondere wenn auch der erste Arbeitsstel-
lenteil eine vormontierbare Einheit ausbildet, ist es daher
auch vorteilhaft, wenn der zweite Arbeitsstellenteil
schwenkbar, insbesondere nach oben schwenkbar, an
dem ersten Arbeitsstellenteil angeordnet ist. Durch die
nach oben schwenkbare Ausführung wird einem Bedie-
ner oder Monteur der Zugang zu den hinter oder unter
dem zweiten Arbeitsstellenteil angeordneten Arbeitsor-
ganen und Bauteilen der Textilmaschine erleichtert. Je
nach Anordnung der Arbeitsorgane an der einzelnen Ar-

beitsstelle kann jedoch auch ein Schwenken nach unten
vorteilhaft sein.
[0016] Vorteilhaft ist es, wenn eine Spulwalze mittels
einer Halterung an dem ersten Arbeitsstellenteil ange-
ordnet ist und der zweite Arbeitsstellenteil schwenkbar,
insbesondere um eine Drehachse der Spulwalze
schwenkbar, an der Halterung angeordnet ist. Es ist so-
mit kein gesondertes Bauteil für die Aufnahme des zwei-
ten Arbeitsstellenteils erforderlich. Die Spulwalze ist mit-
tels ihrer Halterung beabstandet von einem Gestell der
Textilmaschine angeordnet, so dass deren Drehachse
vorteilhaft zugleich als Schwenkachse des zweiten Ar-
beitsstellenteils dienen kann.
[0017] Nach einer vorteilhaften Weiterbildung der Er-
findung beinhaltet der erste Arbeitsstellenteil ein erstes
Trägerelement, an welchem zumindest ein Teil der fas-
erführenden Arbeitsorgane der ersten Gruppe angeord-
net ist. Die Vormontage und auch die Wartung des ersten
Arbeitsstellenteils wird dadurch erleichtert, da auch der
erste Arbeitsstellenteil dadurch im Ganzen montierbar
bzw. demontierbar ist. Es ist aber auch möglich, dass
der erste Arbeitsstellenteil mehrere erste Trägerelemen-
te aufweist, an denen jeweils ein Teil der Arbeitsorgane
der ersten Gruppe angeordnet ist und die jeweils separat
an der Arbeitsstelle befestigt werden können.
[0018] Ebenso ist es vorteilhaft, wenn der zweite Ar-
beitsstellenteil ein Trägerelement beinhaltet, an dem die
faserführenden Arbeitsorgane der zweiten Gruppe an-
geordnet sind. Hierdurch wird nicht nur die Vormontage,
Montage und Demontage des zweiten Arbeitsstellenteils
erleichtert, sondern es können auch einzelne Arbeitsor-
gane besonders leicht ausgetauscht werden. Es ist je-
doch auch möglich, dass die einzelnen Arbeitsorgane
ohne ein gemeinsames Trägerelement direkt aneinander
befestigt werden, um den zweiten Arbeitsstellenteil zu
bilden.
[0019] Ist die Kreuzspulen herstellende Textilmaschi-
ne als Spinnmaschine ausgebildet, so weist diese neben
einer Vielzahl von faserführenden Arbeitsorganen auch
eine Vielzahl von fadenproduzierenden Arbeitsorganen
auf. Unter den fadenproduzierenden Arbeitsorganen
werden dabei vorwiegend die Arbeitsorgane verstanden,
welche in einer sogenannten Spinnbox zusammenge-
fasst sind. Im Falle einer Rotorspinnmaschine umfassen
diese beispielsweise den Spinnrotor, die Abzugsdüse,
gegebenenfalls ein Drallstauelement und ein Abzugs-
röhrchen sowie eine Auflöse- und eine Speiseeinheit.
Analog dazu umfassen die fadenproduzierenden Ar-
beitsorgane beispielsweise an einer Luftspinnmaschine
eine Luftspinndüse sowie gegebenenfalls nachgeordne-
te Drallorgane und Abzugsröhrchen. Dabei ist es wieder-
um vorteilhaft, wenn sämtliche fadenproduzierende Or-
gane an dem ersten Arbeitsstellenteil angeordnet sind.
Es können somit die fadenproduzierenden Arbeitsorga-
ne an dem ersten Arbeitsstellenteil vormontiert und ggf.
auch gemeinsam aus der Textilmaschine entnommen
werden, um diese zu warten oder auszutauschen. Die
meisten der faserführenden Arbeitsorgane sind hinge-

3 4 



EP 3 312 317 A1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

gen an dem zweiten Arbeitsstellenteil vormontiert und
können daher ebenfalls in einfacher Weise gemeinsam
an der Textilmaschine montiert oder zu Wartungs- oder
Reinigungszwecken demontiert werden.
[0020] Nach einer weiteren vorteilhaften Ausführung
der Erfindung weist die Arbeitsstelle ein pneumatisches
Fadenspeicherorgan, insbesondere ein Fadenspeicher-
rohr, zum temporären Aufnehmen eines Fadens auf und
das Fadenspeicherorgan weist einen zumindest zweitei-
ligen Aufbau mit einem ersten Fadenspeicherabschnitt
und einem zweiten Fadenspeicherabschnitt auf, welche
an einer Trennstelle miteinander verbunden sind. Die
Trennstelle des pneumatischen Fadenspeicherorgans
ermöglicht es dabei, auch das Fadenspeicherorgan, zu-
mindest den zweiten Fadenspeicherabschnitt, als faser-
führendes Arbeitsorgan in den Vormontageumfang zu-
mindest des zweiten Arbeitsstellenteils zu integrieren.
[0021] Dabei ist vorteilhafterweise der erste Faden-
speicherabschnitt an dem ersten Arbeitsstellenteil und
der zweite Fadenspeicherabschnitt an dem zweiten Ar-
beitsstellenteil angeordnet. Hierdurch wird in besonders
günstiger Weise eine umfangreiche Vormontage der bei-
den Arbeitsstellenteile mit den ihnen jeweils zugeordne-
ten Fadenspeicherabschnitten ermöglicht, welche dann
jeweils im Ganzen an der Textilmaschine, insbesondere
an einem Gestell der Textilmaschine, befestigt werden
können. Es müssen somit zur Montage der Arbeitsstelle
an der Textilmaschine nur noch der erste Arbeitsstellen-
teil und der zweite Arbeitsstellenteil entweder miteinan-
der oder unabhängig voneinander an der Textilmaschine
befestigt werden, wobei zugleich die beiden Fadenspei-
cherabschnitte an der Trennstelle zu dem Fadenspei-
cherorgan zusammengesetzt werden.
[0022] Ein pneumatisches Fadenspeicherorgan, ins-
besondere ein Fadenspeicherrohr, für eine Arbeitsstelle
einer Textilmaschine, insbesondere eine Spinnstelle ei-
ner Spinnmaschine, zum temporären Aufnehmen eines
Fadens weist daher einen zumindest zweiteiligen Aufbau
auf. Dabei sind ein erster Fadenspeicherabschnitt und
ein zweiter Fadenspeicherabschnitt vorgesehen, welche
an einer Trennstelle miteinander verbunden sind.
[0023] Nach einer ersten Ausführung des Fadenspei-
cherorgans sind dabei der erste Fadenspeicherabschnitt
und der zweite Fadenspeicherabschnitt an der Trenn-
stelle vollständig voneinander lösbar. Die Montage und
Demontage des Fadenspeicherorgans bzw. von mit dem
betreffenden Fadenspeicherabschnitt verbundenen Ar-
beitsorganen ist dadurch in besonders einfacher und fle-
xibler Weise möglich. Zugleich wird auch die Reinigung
und Wartung des Fadenspeicherorgans erleichtert. So
kann beispielsweise der erste Fadenspeicherabschnitt
bereits zusammen mit der ersten Gruppe von Arbeitsor-
ganen der Arbeitsstelle vormontiert werden und dann ge-
meinsam mit diesen als erster Arbeitsstellenteil an der
Arbeitsstelle der Textilmaschine, insbesondere an einem
Gestellabschnitt der Textilmaschine, angebracht werden
kann. Alternativ kann der erste Fadenspeicherabschnitt
jedoch auch als einzelnes Bauteil direkt an der Arbeits-

stelle angeordnet sein. Der zweite Fadenspeicherab-
schnitt kann separat von dem ersten Fadenspeicherab-
schnitt an dem zweiten Arbeitsstellenteil befestigt wer-
den. Wird dann der vormontierte, zweite Arbeitsstellen-
teil zusammen mit dem bereits daran angebauten zwei-
ten Fadenspeicherabschnitt an das Gestell der Textilma-
schine montiert, insbesondere eingehängt, so können
dadurch einfacher Weise die beiden Fadenspeicherab-
schnitte zugleich zu dem Fadenspeicherorgan verbun-
den werden. Selbstverständlich ist es dabei auch denk-
bar, dass das Fadenspeicherorgan nicht nur einen ersten
und einen zweiten Fadenspeicherabschnitt aufweist,
sondern noch weitere Fadenspeicherabschnitte vorge-
sehen sind. Die Montage des Fadenspeicherorgans
kann hierdurch weiter vereinfacht werden, da das Fa-
denspeicherorgan nicht mehr im Ganzen an der Textil-
maschine montiert werden muss. Der zwei- oder mehr-
teilige Aufbau des Fadenspeicherorgans bietet dabei
nicht nur bei der Montage, sondern auch bei der Reini-
gung und Wartung einen Vorteil, da sämtliche Faden-
speicherabschnitte des Fadenspeicherorgans durch die
Trennstelle(n) gut zugänglich sind. Wird der zweite Ar-
beitsstellenteil im Falle einer abnehmbaren Ausführung
von der Arbeitsstelle abgenommen, so werden dadurch
ohne Demontagearbeiten zugleich auch die Fadenspei-
cherabschnitte voneinander getrennt.
[0024] Die Trennstelle muss dabei jedoch nach einer
zweiten Ausführungsform des Fadenspeicherorgans
keine vollständige Trennung der Fadenspeicherab-
schnitte ermöglichen. Vielmehr kann es auch ausrei-
chend sein, wenn die beiden Fadenspeicherabschnitte
an der Trennstelle relativ zueinander bewegbar mitein-
ander verbunden sind. Beispielsweise können der erste
Fadenspeicherabschnitt und der zweite Fadenspeicher-
abschnitt an der Trennstelle auch schwenkbar miteinan-
der verbunden sein, was im Falle eines schwenkbar an-
geordneten, zweiten Arbeitsstellenteils vorteilhaft ist.
Aufgrund der Bewegbarkeit der beiden Fadenspeicher-
abschnitte gegeneinander ist es dabei dennoch möglich,
das Fadenspeicherorgan bzw. einen Fadenspeicherab-
schnitt des Fadenspeicherorgans zusammen mit ande-
ren Arbeitsorganen der Arbeitsstelle zu einem Vormon-
tageumfang zusammenzufassen. Der andere Faden-
speicherabschnitt, welcher bewegbar mit dem ersten Fa-
denspeicherabschnitt verbunden ist, kann dann bei der
Montage des Vormontageumfangs an der Textilmaschi-
ne in einfacher Weise entweder mit einem Unterdruck-
kanal der Textilmaschine oder aber mit einem weiteren,
an der Textilmaschine angeordneten Abschnitt des Fa-
denspeicherorgans verbunden werden.
[0025] In jedem Fall ermöglicht dabei das beschriebe-
ne Fadenspeicherorgan mit dem zweiteiligen Aufbau mit
einem ersten Fadenspeicherabschnitt und einem zwei-
ten Fadenspeicherabschnitt eine vereinfachte Montage
der Arbeitsstelle der Textilmaschine sowie des Faden-
speicherorgans selbst.
[0026] Da bei einer Textilmaschine eine Vielzahl von
pneumatischen Fadenspeicherorganen und eine Viel-
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zahl von Arbeitsstellen zu montieren sind, sind das Fa-
denspeicherorgan und die Arbeitsstelle mit dem zweitei-
ligen Aufbau in verschiedenen Textilmaschinen vorteil-
haft einsetzbar. Es wird daher auch eine Textilmaschine
mit einer derartigen Arbeitsstelle bzw. mit einem derar-
tigen Fadenspeicherorgan beansprucht.
[0027] Um das Zusammensetzen des ersten Faden-
speicherabschnitts und des zweiten Fadenspeicherab-
schnitts zu dem Fadenspeicherorgan zu ermöglichen, ist
es vorteilhaft, wenn einer der beiden Fadenspeicherab-
schnitte an seinem dem anderen Fadenspeicherab-
schnitt zugewandten Ende eine Erweiterung aufweist.
Hierdurch kann bei der Montage der beiden Arbeitsstel-
lenteile miteinander bzw. an der Textilmaschine in ein-
facher Weise erreicht werden, dass auch die beiden Fa-
denspeicherabschnitte sicher zusammengefügt werden.
In derselben Weise kann es daher auch vorteilhaft sein,
wenn einer der beiden Fadenspeicherabschnitte an sei-
nem dem anderen Fadenspeicherabschnitt zugewand-
ten Ende eine Reduzierung aufweist. Grundsätzlich kön-
nen die beiden zusammenzufügenden Fadenspeicher-
abschnitte jedoch auch dieselben Abmessungen an der
Trennstelle aufweisen.
[0028] Weitere Vorteile der Erfindung werden anhand
der nachfolgend dargestellten Ausführungsbeispiele be-
schrieben. Es zeigen:

Figur 1 eine schematische Schnittdarstellung einer
Arbeitsstelle einer Textilmaschine,

Figur 2 einen Ausschnitt aus der schematischen
Schnittdarstellung der Figur 1, wobei ein Ar-
beitsstellenteil verschwenkt ist,

Figur 3 eine Detaildarstellung eines Fadenspeicher-
organs mit einem ersten Fadenspeicherab-
schnitt und einen zweiten Fadenspeicherab-
schnitt,

Figur 4 eine schematische Darstellung eines Faden-
speicherorgans mit einem ersten Fadenspei-
cherabschnitt und einem zweiten Fadenspei-
cherabschnitt nach einer alternativen Ausfüh-
rung, sowie

Figur 5 eine schematische Schnittdarstellung einer
Arbeitsstelle einer Textilmaschine mit einem
verschwenkten, zweiten Arbeitsstellenteil in
einer weiteren Ausführung.

[0029] Bei den nachfolgenden Beschreibungen der Fi-
guren werden für Merkmale, die in ihrer Ausgestaltung
und/oder Wirkweise identisch und/oder zumindest ver-
gleichbar sind, gleiche Bezugszeichen verwendet. Aus
Gründen der Übersichtlichkeit sind dabei nicht alle Merk-
male in allen Figuren dargestellt und bezeichnet. Ebenso
werden einige Merkmale nicht in allen Figuren beschrie-
ben, sondern nur beispielhaft an einer der Figuren erläu-

tert. Sofern in den Figuren bezeichnete Merkmale in der
zugehörigen Beschreibung nicht detailliert erläutert wer-
den, entspricht deren Ausgestaltung und/oder Wirkweise
der Ausgestaltung und Wirkweise der in den anderen
Figuren beschriebenen Merkmale.
[0030] Figur 1 zeigt eine Arbeitsstelle 2 einer Textilma-
schine 1 in einer schematischen, geschnittenen Seiten-
ansicht. An der Arbeitsstelle 2 sind dabei eine Vielzahl
von faserführenden Arbeitsorganen 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12,
14, 17, 23, 24 angeordnet, mittels welcher ein Faden 9
gegebenenfalls produziert werden und nach seiner Pro-
duktion einer Spulvorrichtung 20 zugeführt werden kann.
[0031] Die vorliegende Textilmaschine 1 ist dabei als
Rotorspinnmaschine ausgebildet, welche eine Vielzahl
von Arbeitsstellen 2 in einer Anordnung nebeneinander
aufweist. Den Arbeitsstellen 2 wird dabei in an sich be-
kannter Weise ein Fasermaterial 4 aus einem Vorrats-
behälter 3 über eine Zuführeinrichtung 5 zugeführt, die
vorliegend eine Speisewalze 6 sowie eine Auflösevor-
richtung 7 umfasst. Von dort wird das in seine Einzelfa-
sern aufgelöste Fasermaterial 4 einem Spinnelement 8
zugeführt, das vorliegend als Spinnrotor ausgebildet ist
und in welchem das Fasermaterial 4 zu dem Faden 9
versponnen wird. Der produzierte Faden 9 wird dann mit-
tels einer Abzugsvorrichtung 10 abgezogen und über ei-
ne Reihe weiterer faserführender Arbeitsorganen 5, 6,
7, 8, 10, 11, 12, 14, 17, 23, 24 der Spulvorrichtung 20
mit der Spulwalze 14 und der Kreuzspule 15 zugeführt,
auf welche er mittels einer hier nur schematisch ange-
deuteten Changiervorrichtung 23 aufgewickelt wird. Die
Changiervorrichtung 23 beinhaltet einen hier symbolisch
dargestellten Changierfadenführer sowie einen nicht
dargestellten Changierantrieb. Vorliegend sind als wei-
tere faserführende Arbeitsorgane die Abzugsvorrichtung
10, eine Garnüberwachungseinrichtung 12, eine Einrich-
tung zum Fadenspannungsausgleich 13 sowie eine Pa-
raffiniereinrichtung 11 vorgesehen. Ebenso bilden die
Zuführeinrichtung 5, die Speisewalze 6, die Auflösevor-
richtung 7, das Spinnelement 8, die Spulwalze 14 und
die Changiereinrichtung 23 faserführende Arbeitsorgane
5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 17, 23, 24. Diese Aufzählung
der faserführenden Arbeitsorgane ist dabei jedoch ledig-
lich beispielhaft zu verstehen. Ebenso könnten zusätzli-
che faserführende Arbeitsorgane 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12,
14, 17, 23, 24oder auch andere faserführende Arbeits-
organe 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 17, 23, 24vorgesehen
sein. Die Garnüberwachungseinrichtung 12 kann dabei
ebenfalls unterschiedlich ausgebildet sein und in ein-
fachster Weise lediglich einen Fadenwächter beinhalten
oder auch zusätzlich eine Garnreinigungseinrichtung
aufweisen.
[0032] Selbstverständlich ist auch die gezeigte Aus-
führung der Textilmaschine 1 als Rotorspinnmaschine
lediglich beispielhaft zu verstehen. Ebenso könnte die
Textilmaschine als Luftspinnmaschine ausgebildet sein,
wobei dann die Zuführeinrichtung 5 ein Streckwerk mit
Lieferwalzen beinhaltet und das Spinnelement als Luft-
spinndüse ausgebildet ist. Weiterhin könnte die Textil-
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maschine auch als Ringspinnmaschine, sonstige Spinn-
maschine oder Spulmaschine ausgebildet sein. Der Fa-
den 9 muss daher auch nicht unbedingt auf eine Kreuz-
spule gewickelt werden, sondern könnte ebenso auf ei-
nen Garnkops gewickelt werden.
[0033] Weiterhin ist an der vorliegend dargestellten
Textilmaschine 1 ein Unterdruckkanal 16 zu erkennen,
welcher sich in Längsrichtung der Textilmaschine 1 ent-
lang der Arbeitsstellen 2 erstreckt und an welchen die
einzelnen Arbeitsstellen 2 der Textilmaschine 1 ange-
schlossen sind. Vorliegend wird durch den Unterdruck-
kanal 16 auch der Spinnunterdruck, welcher für das Ro-
torspinnen benötigt wird, bereitgestellt. Bei anderen Ar-
ten von Spinnmaschinen und Textilmaschinen 1 wird für
den Spinnprozess selbst bzw. den Arbeitsprozess selbst
kein Unterdruck benötigt. Es sind jedoch in der Regel
mehrere Arbeitsorgane an den Arbeitsstellen 2 von Tex-
tilmaschinen 1 vorhanden, welche Unterdruck benöti-
gen.
[0034] Die Arbeitsstelle 2 weist einen zweiteiligen Auf-
bau mit einem ersten Arbeitsstellenteil 2a und einem
zweiten Arbeitsstellenteil 2b auf. Es ergibt sich hierdurch
eine besonders vorteilhafte Bauweise einer Arbeitsstelle
2, welche eine Vormontage von faserführenden Arbeits-
organen 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 17, 23, 24 an dem
ersten Arbeitsstellenteil 2a und an dem zweiten Arbeits-
stellenteil 2b ermöglicht. Die faserführenden Arbeitsor-
gane 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 17, 23, 24 sind hierzu in
wenigstens zwei Gruppen unterteilt. Die beiden Arbeits-
stellenteile 2a und 2b können daher in besonders güns-
tiger Weise nahezu vollständig vormontiert werden und
als Vormontageumfang in einfacher Weise an einem Ge-
stellabschnitt 21 der Textilmaschine 1, welcher der je-
weiligen Arbeitsstelle zugeordnet ist und vorliegend le-
diglich symbolisch dargestellt ist, befestigt werden.
[0035] Vorliegend sind an dem ersten Arbeitsstellenteil
2a als faserführende Arbeitsorgane 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12,
14, 17, 23, 24 insbesondere fadenproduzierende Ar-
beitsorgane wie im vorliegenden Fall einer Rotorspinn-
maschine die Auflösewalze 7, die Speisewalze 6, das
Spinnelement 8 sowie ggf. weitere, hier nicht dargestellte
fadenproduzierende Arbeitsorgane angeordnet. Außer-
dem ist die Spulwalze 14 vorliegend an dem ersten Ar-
beitsstellenteil 2a angeordnet. Die genannten Arbeitsor-
gane bilden gemeinsam die erste Gruppe der faserfüh-
renden Arbeitsorgane 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 17, 23,
24. An dem zweiten Arbeitsstellenteil 2b sind hingegen
sämtliche faserführenden Arbeitsorgane 5, 6, 7, 8, 10,
11, 12, 14, 17, 23, 24 angeordnet, welche den fadenpro-
duzierenden Arbeitsorganen folgen, hier also insbeson-
dere die Abzugsvorrichtung 10, zumindest ein Teil des
Fadenspeicherorgans 17, die Garnüberwachungsein-
richtung 12, die Paraffiniereinrichtung 11 sowie die Chan-
giereinrichtung 23. Diese bilden gemeinsam die zweite
Gruppe der faserführenden Arbeitsorgane 5, 6, 7, 8, 10,
11, 12, 14, 17, 23, 24. Natürlich ist auch dies lediglich
beispielhaft zu verstehen, es können dabei auch noch
weitere oder andere faserführende Arbeitsorgane 5, 6,

7, 8, 10, 11, 12, 14, 17, 23, 24 vorgesehen sein, bei-
spielsweise eine an der Arbeitsstelle angeordnete Saug-
düse 24 (s. Fig. 2 und 5).
[0036] Der erste Arbeitsstellenteil 2a beinhaltet vorlie-
gend ein erstes Trägerelement 27, an welchem die erste
Gruppe der faserführenden Arbeitsorgane 5, 6, 7, 8, 10,
11, 12, 14, 17, 23, 24 angeordnet ist. Der zweite Arbeits-
stellenteil 2b beinhaltet vorliegend ein zweites Trägere-
lement 28 für die zweite Gruppe der faserführenden Ar-
beitsorgane 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 17, 23, 24, welche
dadurch in besonders vorteilhafter Weise in korrekter Po-
sitionierung zueinander an diesem vormontiert werden
können. Dabei ist der zweite Arbeitsstellenteil 2b vorlie-
gend schwenkbar an dem ersten Arbeitsstellenteil 2a an-
geordnet und kann daher einfacher Weise zu Montage-
und Reinigungszwecken weggeschwenkt werden.
[0037] Vorliegend ist dabei der zweite Arbeitsstellen-
teil 2b schwenkbar um eine Schwenkachse 29 an einer
Halterung 25 angeordnet, an welcher zugleich auch die
Spulwalze 14 gelagert ist. Dabei ist vorliegend der zweite
Arbeitsstellenteil 2b um die Drehachse 26 der Spulwalze
14 schwenkbar, so dass die Drehachse 26 und die
Schwenkachse 29 identisch sind. Natürlich können die
Drehachse 26 und die Schwenkachse 29 auch räumlich
getrennt voneinander vorgesehen sein.
[0038] Weiterhin weist die Arbeitsstelle 2 ein pneuma-
tisches Fadenspeicherorgan 17 auf, mittels welchem in
an sich bekannter Weise ein Faden für verschiedene Ar-
beitsschritte fixiert werden kann sowie eine bestimmte
Fadenmenge zwischengespeichert werden kann. Auch
dieses bildet ein faserführendes Arbeitsorgan 5, 6, 7, 8,
10, 11, 12, 14, 17, 23, 24. Das schlaufenförmige Einsau-
gen eines Fadenstücks in das Fadenspeicherorgan 17
ist vorliegend mit einer gestrichelten Linie angedeutet.
Beispielsweise kann mittels derartiger pneumatischer
Fadenspeicherorgane 17 die Fadenspannung bei be-
stimmten Arbeitsschritten konstant gehalten werden
oder es kann beispielsweise eine bestimmte Fadenlänge
zwischengespeichert werden, welche beim Anspinnpro-
zess wieder freigegeben werden muss. Vorliegend ist
das Fadenspeicherorgan 17 als Fadenspeicherrohr aus-
gebildet. Da oftmals vergleichsweise große Fadenmen-
gen zwischengespeichert werden müssen, die schnell
und zuverlässig wieder freigegeben werden müssen,
weisen derartige Fadenspeicherorgane 17 oftmals ver-
gleichsweise große Abmessungen auf, was deren Ein-
bau in der Textilmaschine 1 sowie die Montage der ver-
schiedenen Arbeitsorgane an der Arbeitsstelle 2 er-
schwert. Ebenso ist die Zugänglichkeit des Fadenspei-
cherorgans 17 zu Reinigungszwecken dadurch oftmals
erschwert. Das Fadenspeicherorgan 17 weist einen
zweiteiligen Aufbau mit einem ersten Fadenspeicherab-
schnitt 17a und einem zweiten Fadenspeicherabschnitt
17b auf, welche an einer Trennstelle 18 miteinander ver-
bunden sind, wie im Folgenden noch näher erläutert wer-
den wird.
[0039] Figur 2 zeigt ähnlich wie die Figur 1 eine sche-
matische Schnittdarstellung einer Arbeitsstelle einer
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Textilmaschine mit einem ersten Arbeitsstellenteil 2a und
einem verschwenkbaren, zweiten Arbeitsstellenteil 2b.
Ebenso ist das Fadenspeicherorgan 17 zweiteilig aufge-
baut. Dabei ist der erste Fadenspeicherabschnitt 17a an
dem ersten Arbeitsstellenteil 2a angeordnet und der
zweite Fadenspeicherabschnitt 17b an dem zweiten Ar-
beitsstellenteil 2b angeordnet. Wird nun der zweite Ar-
beitsstellenteil 2b von dem ersten Arbeitsstellenteil 2a
beispielsweise zu Montage- und Reinigungszwecken
weggeschwenkt, so wird dabei das pneumatische Fa-
denspeicherorgan 17 an der Trennstelle 18 getrennt. Im
Unterschied zur Figur 1 weist vorliegend die Arbeitsstelle
2 noch eine an der Arbeitsstelle 2, vorliegend an dem
zweiten Arbeitsstellenteil 2b, stationär angeordnete
Saugdüse 24 auf. Die Saugdüse 24 gehört somit vorlie-
gend zur zweiten Gruppe von faserführenden Arbeitsor-
ganen 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 17, 23, 24.
[0040] Durch die Ausbildung des Fadenspeicheror-
gans 17 mit einem ersten Fadenspeicherabschnitt 17a
und einem zweiten Fadenspeicherabschnitt 17b wird da-
bei dennoch in einfacher Weise ein zusammenhängen-
des Fadenspeicherorgan 17 erreicht. Dabei wird bei
Montage des zweiten Arbeitsstellenteils 2b an dem Ge-
stellabschnitt 21 der Textilmaschine 1 bzw. gegebenen-
falls an dem ersten Arbeitsstellenteil 2a der zweite Fa-
denspeicherabschnitt 17b auch automatisch korrekt in
Bezug auf den ersten Fadenspeicherabschnitt 17a posi-
tioniert.
[0041] In der Figur 2 ist weiterhin dargestellt, dass nach
einer vorteilhaften Ausführung der Arbeitsstelle 2 der
zweite Arbeitsstellenteil 2b nicht nur schwenkbar, son-
dern auch abnehmbar an der Arbeitsstelle 2 angeordnet
sein kann. Das Trägerelement 28 oder, wenn kein ge-
meinsames Trägerelement 28 vorhanden ist, ein sonsti-
ger Halter des Arbeitsstellenteils 2b, kann hierzu wie vor-
liegend gezeigt lediglich in die Halterung 25 eingescho-
ben werden und ggf. mittels eines hier nicht dargestellten
Befestigungselements an der Arbeitsstelle fixiert wer-
den. Ebenso könnte das Trägerelement 28 oder ein
sonstiger Halter eine hakenförmige Aufhängelasche
oder dgl. (nicht gezeigt) aufweisen, mittels welcher es an
der Arbeitsstelle 2 eingehängt werden kann.
[0042] Um das Zusammenfügen der beiden Faden-
speicherabschnitte 17 a, 17b an der Trennstelle 18 zu
erleichtern, ist es vorteilhaft, wenn zumindest einer der
beiden Fadenspeicherabschnitte 17a, 17b an seinem
dem anderen Fadenspeicherabschnitt 17a, 17b zuge-
wandten Ende eine Erweiterung 19 aufweist. Dies ist in
Figur 3 dargestellt. Vorliegend weist der Fadenspeicher-
abschnitt 17b an seinem dem Fadenspeicherabschnitt
17a zugewandten Ende eine trichterförmige Erweiterung
19 auf. Hierdurch wird sichergestellt, dass trotz der
Schwenkbewegung die beiden Fadenspeicherabschnit-
te 17a, 17b zuverlässig zusammengeführt werden kön-
nen. Alternativ oder zusätzlich wäre es natürlich auch
möglich, dass der andere Fadenspeicherabschnitt, in
diesem Fall der Fadenspeicherabschnitt 17a, an seinem
dem Fadenspeicherabschnitt 17b zugewandten Ende ei-

ne entsprechende Reduzierung 22 (s. auch Fig. 4) auf-
weist. Selbstverständlich könnte dabei die Reduzierung
22 oder die Erweiterung 19 auch an dem jeweils anderen
Fadenspeicherabschnitt 17a, 17b angeordnet sein.
[0043] Figur 4 zeigt eine andere Ausführung einer Ar-
beitsstelle 2 mit einem ersten Arbeitsstellenteil 2a und
einem zweiten Arbeitsstellenteil 2b, wobei jedoch der
zweite Arbeitsstellenteil 2b linear gegenüber dem ersten
Arbeitsstellenteil 2a bewegbar ist, wie durch die Pfeile
symbolisiert. Vorliegend weist dabei der zweite Faden-
speicherabschnitt 17b eine Reduzierung 22 auf, welche
ein teleskopartiges Ineinandergreifen der beiden Faden-
speicherabschnitte 17a, 17b ermöglicht.
[0044] Figur 5 zeigt schließlich noch eine andere Aus-
führung einer Arbeitsstelle 2 mit einem ersten Arbeits-
stellenteil 2a und einem zweiten Arbeitsstellenteil 2b, bei
welcher jedoch der erste Arbeitsstellenteil 2a kein erstes
Trägerelement 27 aufweist, sondern die faserführenden
Arbeitsorgane 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 17, 23, 24 der
ersten Gruppe jeweils einzeln oder in kleineren Gruppen
zusammengefasst an der Arbeitsstelle 2 angeordnet
sind. Vorliegend ist beispielsweise die Spulwalze 14 mit-
tels ihrer Halterung 25 an der Arbeitsstelle 2 befestigt
und der zweite Arbeitsstellenteil 2b ist schwenkbar
und/oder abnehmbar ebenfalls mittels der Halterung 25
an der Arbeitsstelle 2 befestigt. Der erste Fadenspeicher-
abschnitt 17a ist hingegen einzeln an der Arbeitsstelle 2
bzw. hier dem Gestellabschnitt 21 befestigt. Die faden-
produzierenden Arbeitsorgane 5, 6, 7, 8 sind zu einer
Spinnbox zusammengefasst und damit gemeinsam an
dem Gestellabschnitt 21 befestigt.
[0045] Die Erfindung ist nicht auf die dargestellten Aus-
führungsbeispiele beschränkt. So ist es beispielsweise
nicht unbedingt erforderlich, dass beide Fadenspeicher-
abschnitte 17a, 17b an der Trennstelle 18 vollständig
voneinander lösbar sind. Je nach Ausführung der beiden
Arbeitsstellenteile 2a, 2b wäre es ebenfalls denkbar,
dass der erste Fadenspeicherabschnitt 17a und der
zweite Fadenspeicherabschnitt 17b lediglich relativ zu-
einander bewegbar sind, jedoch noch zumindest lose
oder über ein Drehgelenk miteinander verbunden blei-
ben. Daneben könnten sowohl die Arbeitsstelle 2 als
auch das Fadenspeicherorgan 17 nicht nur einen zwei-
teiligen, sondern auch einen mehrteiligen Aufbau aufwei-
sen. Ebenso sind bezüglich der gezeigten Ausführungen
und Anordnungen der faserführenden und fadenprodu-
zierenden Arbeitsorgane zahlreiche Abwandlungen
möglich. Selbiges gilt für die Anordnung der einzelnen
Arbeitsorgane 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 17, 23, 24, die
auch auf mehreren ersten Trägerelementen 27 oder
mehreren zweiten Trägerelementen 28 befestigt sein
können oder auch zumindest teilweise ohne Trägerele-
mente 27, 28 aneinander befestigt sein können oder, zu-
mindest im Falle des ersten Arbeitsstellenteils 2a, auch
einzeln und direkt an dem Gestellabschnitt 21. Weitere
Abwandlungen und Kombinationen im Rahmen der Pa-
tentansprüche fallen ebenfalls unter die Erfindung.
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Bezugszeichenliste

[0046]

1 Textilmaschine
2 Arbeitsstelle

2a erster Arbeitsstellenteil
2b zweiter Arbeitsstellenteil

3 Vorratsbehälter
4 Fasermaterial
5 Zuführvorrichtung
6 Speisewalze
7 Auflösevorrichtung
8 Spinnelement
9 Faden
10 Abzugsvorrichtung
11 Paraffiniereinrichtung
12 Garnüberwachungseinrichtung
13 Einrichtung zum Fadenspannungsausgleich
14 Spulwalze
15 Kreuzspule
16 Unterdruckkanal
17 pneumatisches Fadenspeicherorgan

17a erster Fadenspeicherabschnitt
17b zweiter Fadenspeicherabschnitt

18 Trennstelle
19 Erweiterung
20 Spulvorrichtung
21 Gestellabschnitt
22 Reduzierung
23 Changiereinrichtung
24 Saugdüse
25 Halterung
26 Drehachse
27 erstes Trägerelement
28 zweites Trägerelement
29 Schwenkachse

Patentansprüche

1. Arbeitsstelle (2) einer Textilmaschine (1), insbeson-
dere Spinnstelle einer Spinnmaschine, mit einer
Vielzahl von faserführenden Arbeitsorganen (5, 6,
7, 8, 10, 11, 12, 14, 17, 23, 24), dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Vielzahl von faserführenden Ar-
beitsorganen (5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 17, 23, 24)
in wenigstens zwei Gruppen unterteilt ist und dass
die Arbeitsstelle (2) wenigstens einen ersten Arbeits-
stellenteil (2a), an welchem eine erste Gruppe der
faserführenden Arbeitsorgane (5, 6, 7, 8, 10, 11, 12,
14, 17, 23, 24) angeordnet ist, und wenigstens einen
zweiten Arbeitsstellenteil (2b), an welchem eine
zweite Gruppe der faserführenden Arbeitsorgane (5,

6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 17, 23, 24) angeordnet ist,
aufweist und dass der zweite Arbeitsstellenteil (2b)
relativ zu dem ersten Arbeitsstellenteil (2a) beweg-
bar, insbesondere verschwenkbar an der Arbeits-
stelle (2) angeordnet ist und/oder dass der zweite
Arbeitsstellenteil (2b) abnehmbar an der Arbeitsstel-
le (2) angeordnet ist.

2. Arbeitsstelle einer Textilmaschine nach dem vorher-
gehenden Anspruch, dadurch gekennzeichnet,
dass der zweite Arbeitsstellenteil (2b) schwenkbar,
insbesondere nach oben schwenkbar, an dem ers-
ten Arbeitsstellenteil (2a) angeordnet ist.

3. Arbeitsstelle einer Textilmaschine nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine Spulwalze (14) mittels einer
Halterung (25) an dem ersten Arbeitsstellenteil (2a)
angeordnet ist und dass der zweite Arbeitsstellenteil
(2b) schwenkbar, insbesondere um eine Drehachse
(26) der Spulwalze (14) schwenkbar, an der Halte-
rung (25) angeordnet ist.

4. Arbeitsstelle einer Textilmaschine nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der erste Arbeitsstellenteil (2a) ein
erstes Trägerelement (27) beinhaltet, an welchem
zumindest ein Teil der Arbeitsorgane (5, 6, 7, 8, 10,
11, 12, 14, 17, 23, 24) der ersten Gruppe angeordnet
ist.

5. Arbeitsstelle einer Textilmaschine nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der zweite Arbeitsstellenteil (2b) ein
zweites Trägerelement (28) beinhaltet, an welchem
die zweite Gruppe der Arbeitsorgane (5, 6, 7, 8, 10,
11, 12, 14, 17, 23, 24) angeordnet ist.

6. Arbeitsstelle einer Textilmaschine nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Arbeitsstelle (2) eine Vielzahl von
fadenproduzierenden Arbeitsorganen (5, 6, 7, 8) auf-
weist und dass sämtliche fadenproduzierenden Ar-
beitsorgane (5, 6, 7, 8) an dem ersten Arbeitsstel-
lenteil (2a) angeordnet sind.

7. Arbeitsstelle einer Textilmaschine nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Arbeitsstelle (2) ein pneumati-
sches Fadenspeicherorgan (17), insbesondere ein
Fadenspeicherrohr, zum temporären Aufnehmen ei-
nes Fadens (9) aufweist und dass das Fadenspei-
cherorgan (17) einen zumindest zweiteiligen Aufbau
mit einem ersten Fadenspeicherabschnitt (17a) und
einem zweiten Fadenspeicherabschnitt (17b) auf-
weist, welche an einer Trennstelle (18) miteinander
verbunden sind.
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8. Arbeitsstelle einer Textilmaschine nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der erste Fadenspeicherabschnitt
(17a) an dem ersten Arbeitsstellenteil (2a) und der
zweite Fadenspeicherabschnitt (17b) an dem zwei-
ten Arbeitsstellenteil (2b) angeordnet ist.

9. Pneumatisches Fadenspeicherorgan (17), insbe-
sondere Fadenspeicherrohr, für eine Arbeitsstelle
(2) einer Textilmaschine (1), insbesondere eine
Spinnstelle einer Spinnmaschine, zum temporären
Aufnehmen eines Fadens (9), dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Fadenspeicherorgan (17) einen
zumindest zweiteiligen Aufbau mit einem ersten Fa-
denspeicherabschnitt (17a) und einem zweiten Fa-
denspeicherabschnitt (17b) aufweist, welche an ei-
ner Trennstelle (18) miteinander verbunden sind.

10. Fadenspeicherorgan nach dem vorherigen An-
spruch, dadurch gekennzeichnet, dass der erste
Fadenspeicherabschnitt (17a) und der zweite Fa-
denspeicherabschnitt (17b) an der Trennstelle (18)
schwenkbar miteinander verbunden sind.

11. Fadenspeicherorgan nach einem der beiden vorhe-
rigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der erste Fadenspeicherabschnitt (17a) und der
zweite Fadenspeicherabschnitt (17b) an der Trenn-
stelle (18) lösbar miteinander verbunden sind.

12. Fadenspeicherorgan nach einem der Ansprüche 9 -
11, dadurch gekennzeichnet, dass einer der bei-
den Fadenspeicherabschnitte (17a, 17b) an seinem
dem anderen der beiden Fadenspeicherabschnitte
(17a, 17b) zugewandten Ende eine Erweiterung (19)
aufweist und/oder dass einer der beiden Fadenspei-
cherabschnitte (17a, 17b) an seinem dem anderen
der beiden Fadenspeicherabschnitte (17a, 17b) zu-
gewandten Ende eine Reduzierung (22) aufweist.

13. Textilmaschine mit einer Vielzahl von Arbeitsstellen
(2) nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 - 8
und/oder mit einem Fadenspeicherorgan nach ei-
nem der Ansprüche 9 - 12.
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